
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Merkblatt Hochzeitsschießen 
 
 
Beim Hochzeitsschießen sind das Oö. Polizeistrafgesetz bzw. das Pyrotechnikgesetz zu beachten 
und einzuhalten. Ob Meldungen bei der zuständigen Gemeinde und Polizeiinspektion ausreichend 
sind oder ob eine Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf notwendig ist, hängt vom 
verwendeten Schießmaterial ab. 
 
Das Böllerschießen mit Pulverladungen (Böllerkanonen) ist bewilligungspflichtig und bedarf eine 
Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft als Pyrotechnikbehörde gem. § 29 Pyrotechnikgesetz.  
 
Das Schießen mit Gasladungen (Gas-Sauerstoffgemisch) unterliegt hinsichtlich eventueller 
ungebührlicher Lärmerregung dem § 3 Oö. Polizeistrafgesetz. 
 
Beim Schießen mit Feuerwerkskörpern der Kategorie F1 bis F4 sind die Bestimmungen des 
Pyrotechnikgesetzes (insbesondere grundsätzliches Verbot für die Kategorie F2 im Ortsgebiet) 
gemäß § 38 Pyrotechnikgesetz zu beachten. Für Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und F4 
bedarf es eine Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde (nur für ausgebildete Pyrotechniker 
möglich). 
 
Empfehlungen für das Hochzeitsschießen: 
 

- Das Hochzeitsschießen ist bei der örtlich zuständigen Gemeinde und Polizeiinspektion 
anzukündigen bzw. ist bei Verwendung von Böllerkanonen die Bewilligung der 
Bezirkshauptmannschaft zu erwirken. 

- Beginn des Hochzeitsschießens frühestens um 06:00 Uhr. 
- Es darf nicht ununterbrochen geschossen werden, sondern sind max. drei Schussabgaben 

zulässig und ist eine anschließende Pause von einer halben Stunde einzuhalten. 
- Es dürfen nur zertifizierte pyrotechnische Artikel vom Fachhändler verwendet werden. 
- Es darf nicht in der unmittelbaren Nähe von Wäldern bei Trockenphasen oder sonst erhöht 

entzündbarem und brennbarem Umfeld durchgeführt werden. 
- Die unmittelbare Nachbarschaft ist vom beabsichtigten Schießen zu verständigen. 
- Wenn es in der Nähe eine Tierhaltung gibt, ist der Tierhalter vorher zu verständigen. 
- Das Schießen im verbauten Gebiet (das sind jedenfalls etwa fünf Häuser in einem 

räumlichen Naheverhältnis zueinander) ist verboten. 
- Die Schussrichtung muss von Personenansammlungen, Häusern, Straßen und Wegen weg 

gerichtet sein. 
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